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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Altbayerische Küche GmbH

§ 1 Geltungsbereich/Verhältnis zu gesetzlichen Vorschriften

(1) Diese Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend: Kunde).

(2) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit dem Kunden über die von uns angebotenen Lieferungen oder 
Leistungen schließen. Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen in der zum Zeitpunkt der/s 
Lieferung, Leistung und Angebots gültigen bzw. jedenfalls in der dem Kunden zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als 
Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 

(3) Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Den Geschäftsbedingungen des Kunden oder eines 
Dritten werden hiermit widersprochen und finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert 
widersprechen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter 
werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Selbst wenn wir 
auf ein Schreiben Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Kunden oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt 
darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

(4) Nur unsere Geschäftsführer und Prokuristen sind vertretungsberechtigt, mit im Einzelfall getroffenen, individuellen 
Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) von diesen allgemeine Verkaufs- 
und Lieferbedingungen abzuweichen. Diese Vereinbarungen haben Vorrang vor diesen allgemeine Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. 
unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in Bezug auf den Vertrag (z.B. Annahme, Fristsetzung, Mahnung, 
Rücktritt) sind schriftlich, d.h. in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und 
weitere Nachweise, insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden, bleiben unberührt.

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung 
gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht unmittelbar abgeändert 
oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss/Eigentumsvorbehalt

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
haben.

(2) Eine Bestellung des Kunden, die stets als Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu qualifizieren ist, können wir innerhalb 
von zwei Wochen durch Übersendung einer Bestätigung in Textform oder telefonischer Bestätigung oder durch Ausführung der 
vertraglichen Leistung innerhalb der gleichen Frist annehmen.

(3) Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Angaben von uns zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung sind nur 
verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. In diesem Fall sind sie keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, 
sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung.

(4) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden ist der schriftlich, mündlich oder in Textform 
geschlossene Kaufvertrag, einschließlich dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Die Verträge der Vertragsparteien 
werden durch diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungenergänzt. Individualvertragliche Vereinbarungen haben Vorrang 
vor diesen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen haben Vorrang vor 
etwaig zwischen den Parteien geschlossenen Rahmenverträgen.

(5) Wir behalten uns das Eigentum oder Urheberrecht an allen von uns abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie 
dem Kunden zur Verfügung gestellten Abbildungen, Berechnungen, etc. und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Kunde 
darf diese Gegenstände ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie 
bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Der Kunde hat auf unser Verlangen diese Gegenstände 
vollständig an uns zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 
Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung.

§ 3 Lieferung/ Lieferverzug/ Schadensersatz wegen Lieferverzug

(1) Unsere Lieferverpflichtungen stehen unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung, es sei denn, die 
unrichtige oder verspätete Selbstbelieferung ist von uns zu vertreten.

(2) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen nach vorheriger mündlicher, textförmlicher oder schriftlicher Abstimmung mit dem 
Kunden berechtigt, wenn diese für den Kunden nach dem Vertragszweck von Interesse sind und dem Kunden dadurch kein 
erheblicher Mehraufwand entsteht.
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(3) Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd, sofern nichts anderes mit dem Kunden vereinbart ist. Lieferfristen beginnen erst nach 
vollständiger Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten und setzen die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Kunden voraus.

(4) Bei Versendung der Ware beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.

(5) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften soweit in diesen Allgemeinen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen nicht anders geregelt. In jedem Fall ist eine Mahnung durch den Kunden erforderlich. 

(6) Schadensersatz wegen Lieferverzug haben wir nicht zu leisten bei Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, 
soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. 
Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, 
rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von 
notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige 
Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung 
oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind 
wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen 
oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen 
Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er 
durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber uns vom Vertrag zurücktreten.

(7) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.

§ 4 Preise/Zahlung/Aufrechnung/Rechnungsstellung

(1) Unsere Preise verstehen sich in EURO ab Werk oder Lager zzgl. Verpackung, Fracht, bei Exportlieferungen Zoll sowie 
Gebühren und andere öffentliche Abgaben und der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

(2) Die für den Transport/Versand übliche Verpackung berechnen wir zu Selbstkosten zzgl. 10% Beschaffungskosten, soweit mit 
dem Kunden nicht etwas anderes vereinbart ist.

(3) Soweit den vereinbarten Preisen unsere Listenpreise zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr als vier Wochen nach 
Vertragsschluss erfolgen soll, gelten unsere bei Lieferung gültigen Listenpreise (jeweils abzüglich eines vereinbarten prozentualen 
oder festen Rabatts).

(4) Unsere Rechnungen sind ab Rechnungsstellung sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei fehlendem Zahlungseingang mit 
Ablauf von 14 Tagen kommt der Kunde in Verzug. 

(5) Abweichend von Absatz (4) sind wir jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine 
Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. 

(6) Der Kunde kann gegen unsere Forderungen nur mit unbestrittenen, von uns anerkannten und rechtskräftig festgestellten 
Forderungen aufrechnen. Der Kunde ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur befugt, soweit sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 5 Annahmeverzug/ Schadensersatz/ Gefahrübergang/ Versendung/ Lagerkosten/ Versicherung bei Versendung

(1) Gerät der Kunde mit dem Abruf, der Annahme oder der Abholung der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, Ersatz des uns 
entstandenen Schadens (z.B. Lagerkosten, Personalkosten, etc.) zu verlangen.

(2) Im Rahmen der Berechnung des Schadens nach Abs. (1) werden unsere Personalkosten pauschalisiert mit 50 € je 
angefangene Stunde angesetzt; als Nachweis der Personalkosten reicht eine einfache Aufstellung mit jeweiliger Zeiterfassung und 
kurzer Tätigkeitsbeschreibung; Der Nachweis eines höheren Schadens bleibt unberührt.

(3) Mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den 
Kunden über.

(4) Wird die Ware an den Kunden transportiert, so geht mit dem Transport an den Kunden, spätestens mit Verlassen des 
Werkes/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über. Dies 
gilt unabhängig davon, wer die Transportkosten trägt. Erfolgt der Transport durch uns (z.B. unsere Mitarbeiter), so haften wir nicht 
für das Verschulden unserer Erfüllungsgehilfen.

(5) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, 
Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen, soweit dies nicht zu einer unangemessenen Benachteiligung des Kunden führt.

(6) Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit Mitteilung des Wunsches ab dem Zeitpunkt der 
Lieferbereitschaft auf ihn über.
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(7) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. Bei Lagerung durch uns betragen die Lagerkosten 0,1% des 
Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro Kalendertag. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere 
gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben 
unberührt.

(8) Die Sendung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, 
Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.

§ 6 Eigentumsvorbehalt/ Rücktritt/ Verwertung/ Kosten der Verwertung

(1) Bis zur endgültigen Bezahlung sämtlicher auf der Grundlage der Geschäftsverbindung entstandenen und entstehenden 
Forderungen bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum (Vorbehaltsware). Bei mehreren Forderungen oder laufender Rechnung gilt 
der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforderung, auch wenn einzelne Warenlieferungen bereits bezahlt sind.

(2) Im Falle vertragswidrigen Verhaltens des Kunden, z.B. Zahlungsverzug, haben wir nach vorheriger Setzung einer 
angemessenen Frist das Recht, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Die Rücknahmeerklärung bzw. die Rücknahme der 
Vorbehaltsware selbst, stellt einen Rücktritt vom Vertrag dar. 

(3) Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware nach Rücknahme zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen Betrages für die 
Verwaltungskosten der Verwertung ist der Verwertungserlös mit den uns vom Kunden geschuldeten Beträgen zu verrechnen. 

(4) Ist eine Verwertung mangels Vorliegen von Kaufinteressenten innerhalb von 30 Tagen nach Rücknahme gescheitert, werden 
wir den Kunden hierüber benachrichtigen und zur schriftlichen Stellungnahme des Kunden auffordern. Die Parteien werden im 
gegenseitigen Einvernehmen versuchen eine gemeinsame Lösung zu finden. In jedem Fall zu erstatten sind unsere 
Verwaltungskosten der Verwertung. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere 
Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt.

(5) Ist nach den gesetzlichen Vorschriften das Inverkehrbringen der Vorbehaltsware, insbesondere als "tiefgefroren", "tiefgekühlt", 
"Tiefkühlkost" oder "gefrostet" nicht mehr gestattet, dürfen wir die Ware - bei Aufrechterhaltung unseres Zahlungsanspruches zzgl. 
der von Dritten in Rechnung gestellter Vernichtungskosten und zzgl. eines angemessenen Betrages für die Verwaltungskosten der 
Vernichtung – vernichten. Dies gilt nicht, wenn wir das Verbot des Inverkehrbringens zu vertreten haben, wofür der Kunde die 
Beweislast trägt. 

(6) Die Verwaltungskosten der Verwertung bzw. Vernichtung bestimmen sich nach Maßgabe des § 5 Abs. (2) und (7). Der 
Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, 
angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt.

(7) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbes. Pfändungen, verpflichtet sich der Kunde auf unser Eigentum hinzuweisen 
und uns unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können.

(8) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu verarbeiten und zu veräußern, solange 
er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem 
sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bzgl. der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde 
bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. 

(9) Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten 
die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; dabei obliegt uns die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten. 

§ 7 Gewährleistung/ Verjährung

(1) Bei Verletzung einer Vertragspflicht stehen dem Kunden uns gegenüber die gesetzlichen Rechte nach Maßgabe der folgenden 
Regelungen zu. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der unverarbeiteten Ware 
an einen Verbraucher, auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gem. §§ 478 BGB). Ansprüche aus 
Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Kunden oder einen anderen Unternehmer 
weiterverarbeitet wurde.

(2) Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 
HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so 
ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von zwei 
Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung 
schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für 
den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften 
ausgeschlossen.

(3) Soweit zur Wahrnehmung der gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nicht zwingend erforderlich 
führt ein Öffnen der verschlossenen Ware zum Ausschluss der Mängelansprüche des Kunden.

(4) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels 
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter 
den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
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(5) Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die 
beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte Sache 
nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.

(6) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene Frist 
erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Kunde vom Kaufvertrag zurücktreten oder 
den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

(7) Schadensersatzansprüche zu den in § 8 geregelten Bedingungen wegen eines Mangels kann der Kunde erst geltend machen, 
wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die Nacherfüllung verweigern. Das Recht des Kunden zur Geltendmachung von 
weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den in § 8 geregelten Bedingungen bleibt davon unberührt.

(8) Ansprüche gegen uns wegen Mängeln stehen nur dem Kunden zu und sind nicht abtretbar.

(9) Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln betragen ein Jahr ab Ablieferung. Unberührt bleiben 
gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 3, §§ 444, 445b BGB), Schadensersatzansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz, sowie die gesetzlichen Verjährungsfristen in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns und bei arglistigem Verschweigen eines 
Mangels.

§ 8 Haftung/Haftungsausschluss

(1) Wir haften auf Schadensersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund - lediglich, soweit diese auf einer Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) oder auf einem vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Verhalten von uns, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

(2) Wird eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt, so ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren vertragstypischen 
Schaden begrenzt. 

(3) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen bleibt 
unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und soweit wir einen Mangel arglistig 
verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen.

(4) Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. 

§ 9 Erfüllungsort/ Gerichtsstand/ anwendbares Recht/ abweichende Vereinbarungen

(1) Erfüllungsort für sämtliche Lieferverpflichtungen unsererseits und für die sonstigen Vertragsverpflichtungen beider Parteien ist 
Eggersdorfer Str. 6 in 84381 Emmersdorf.

(2) Dieser Vertrag und diese Geschäftsbedingungen sowie die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns 
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller Verweisungen auf andere Rechtsordnungen und 
internationale Verträge. Die Geltung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

(3) Bei allen sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist für Streitigkeiten vor dem Amtsgericht: das 
Amtsgericht Eggenfelden und vor dem Landgericht: das Landgericht Landshut ausschließlich zuständig. Wir sind jedoch berechtigt, 
den Kunden auch an seinem Geschäftssitz zu verklagen.

(4) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind 
unsere Mitarbeiter nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen. 

(5) Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken 
diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des 
Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.
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Allgemeine Einkaufsbedingungen
Altbayerische Küche GmbH

§ 1 Geltungsbereich/Verhältnis zu gesetzlichen Vorschriften

(1) Diese Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend: Verkäufer).

(2) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Verkäufer erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Verkäufer über die von ihnen angebotenen 
Lieferungen oder Leistungen schließen. Sofern nichts anderes vereinbart wird, gelten die allgemeinen Einkaufsbedingungen in der 
zum Zeitpunkt unserer Bestellung gültigen bzw. jedenfalls in der dem Verkäufer zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als 
Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.

(3) Diese allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Den Geschäftsbedingungen des Verkäufers oder eines Dritten 
werden hiermit widersprochen und finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert 
widersprechen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Verkäufers oder eines 
Dritten werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Dieses 
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Verkäufers oder eines Dritten dessen Lieferungen vorbehaltlos annehmen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, 
das Geschäftsbedingungen des Verkäufers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit 
der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

(4) Nur unsere Geschäftsführer und Prokuristen sind vertretungsberechtigt, mit im Einzelfall getroffenen, individuellen 
Vereinbarungen mit dem Verkäufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) von diesen allgemeine 
Verkaufs- und Lieferbedingungen abzuweichen. Diese Vereinbarungen haben Vorrang vor diesen allgemeine Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. 
unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Verkäufers in Bezug auf den Vertrag (zB Annahme, Fristsetzung, Mahnung, 
Rücktritt) sind schriftlich, dh in Schrift- oder Textform (zB Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und 
weitere Nachweise, insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden, bleiben unberührt.

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung 
gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen allgemeinen Einkaufsbedingungen nicht unmittelbar abgeändert 
oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Bestellungen/ Aufträge/ Kündigung

(1) Unsere Bestellung gilt frühestens mit schriftlicher Abgabe oder Bestätigung als verbindlich, wenn nicht anders mündlich 
vereinbart. Auf offensichtliche Irrtümer (zB Schreib- und Rechenfehler) und Unvollständigkeiten der Bestellung einschließlich der 
Bestellunterlagen hat uns der Verkäufer zum Zwecke der Korrektur bzw. Vervollständigung vor Annahme hinzuweisen; ansonsten 
gilt der Vertrag als nicht geschlossen.

(2) Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der Verpackung jederzeit mit einer Frist von mindestens zwei 
Kalendertagen vor dem vereinbarten Liefertermin zu ändern, soweit dies nicht zu erheblichen, vom Verkäufer nachzuweisenden 
Betriebsablaufstörungen des Verkäufer führt. Gleiches gilt für Änderungen von Produktspezifikationen, soweit diese im Rahmen 
des normalen Produktionsprozesses des Verkäufers ohne erheblichen Zusatzaufwand umgesetzt werden können, wobei in diesen 
Fällen die Anzeigefrist je nach Änderung angemessen zu bestimmen ist. Haben Änderungen Lieferverzögerungen zur Folge, die 
sich nicht im normalen Produktions- und Geschäftsbetrieb des Verkäufers mit zumutbaren Anstrengungen vermeiden lassen, hat 
uns der Verkäufer sofort, nachdem er dies erkennt, dies schriftlich unter Angabe der Zeitverzögerung mitzuteilen. In diesem Fall 
haben wir das Recht zu entscheiden, ob wir an unserem Änderungswunsch festhalten oder die ursprüngliche Vereinbarung gelten 
soll.

(3) Wir sind berechtigt, den Vertrag jederzeit unter Angabe des Grundes zu kündigen, wenn wir die bestellten Produkte in unserem 
Geschäftsbetrieb aufgrund von nach Vertragsschluss eingetretenen Umständen nicht mehr verwenden können. Dem Verkäufer 
werden wir in diesem Fall die von ihm erbrachte Teilleistung vergüten.

§ 3 Preise/ Zahlungsbedingungen/ Rechnungsangaben/ Zahlungsverzug/ Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte

(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Alle Preise verstehen sich einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer, 
wenn diese nicht gesondert ausgewiesen ist.

(2) Der Preis schließt alle Leistungen und Nebenleistungen des Verkäufers sowie alle Nebenkosten (zB ordnungsgemäße 
Verpackung, Transportkosten, Zölle, Gebühren und öffentliche Abgaben einschließlich eventueller Transport- und 
Haftpflichtversicherung) ein.

(3) Soweit nach einer konkret getroffenen schriftlichen Vereinbarung der Preis die Verpackung nicht einschließt und die Vergütung 
für die – nicht nur leihweise zur Verfügung gestellte – Verpackung nicht ausdrücklich bestimmt ist, ist diese zum nachweisbaren 
Selbstkostenpreis zu berechnen. Auf unser Verlangen hat der Verkäufer die Verpackung auf seine Kosten zurückzunehmen.
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(4) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlen wir ab Lieferung der Ware und Rechnungserhalt den Kaufpreis innerhalb von 
14 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. Für die Rechtzeitigkeit der von uns geschuldeten Zahlungen genügt 
der Eingang unseres Überweisungsauftrages bei unserer Bank; für Verzögerungen durch die am Zahlungsvorgang beteiligten 
Banken sind wir nicht verantwortlich.

(5) In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind unsere Bestellnummer, die Artikel-Nr., Liefermenge 
und Lieferanschrift anzugeben. Sollten eine oder mehrere dieser Angaben fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres normalen 
Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch uns verzögern, verlängern sich die in Absatz (4) genannten Zahlungsfristen um den 
Zeitraum der Verzögerung. Getrennt vom Lieferschein ist uns eine entsprechende Versandanzeige mit dem gleichen Inhalt 
zuzusenden.

(6) Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB. 
Zahlungsverzug erfordert in jedem Fall eine Mahnung durch den Verkäufer. Fälligkeitszinsen schulden wir nicht.

(7) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten Vertrages stehen uns in gesetzlichem 
Umfang zu. Wir sind insbesondere berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten, solange uns noch Ansprüche aus unvollständigen 
oder mangelhaften Leistungen gegen den Verkäufer zustehen.

(8) Der Verkäufer hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur wegen rechtskräftig festgestellter oder unbestrittener 
Gegenforderungen.

§ 4 Bestimmungs- und Erfüllungsort/Lieferzeit/Lieferung/Liefer- und Annahmeverzug/Gefahrübergang/Ersatz des 
Verzögerungsschadens

(1) Die Lieferung erfolgt an den in der Bestellung angegebenen Ort. Ist der Bestimmungsort nicht angegeben und nichts anderes 
vereinbart, so hat die Lieferung an unseren Geschäftssitz in Eggersdorfer Str. 6, 84381 Emmersdorf zu erfolgen. Der jeweilige 
Bestimmungsort ist auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung (Bringschuld).

(2)  Die von uns in der Bestellung angegebene oder sonst nach diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen maßgebliche Lieferzeit 
(Liefertermin oder -frist) ist bindend. Vorzeitige Lieferungen sind nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung mit uns zulässig.

(3) Der Verkäufer ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn Umstände eintreten oder erkennbar werden, 
wonach die Lieferzeit – aus welchen Gründen auch immer – nicht eingehalten werden kann.

(4) Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung (spätestens) zu erfolgen hat, bestimmen, so kommt der Verkäufer mit Ablauf dieses 
Tages in Verzug, ohne dass es hierfür einer Mahnung unsererseits bedarf.

(5) Erbringt der Verkäufer seine Leistung nicht oder nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit oder kommt er in Verzug, so 
bestimmen sich unsere Rechte – insbesondere auf Rücktritt und Schadensersatz – nach den gesetzlichen Vorschriften soweit 
diese allgemeinen Einkaufsbedingungen nichts anderes regeln.

(6) Ist der Verkäufer in Verzug, können wir – neben weitergehenden gesetzlichen Ansprüchen – pauschalierten Ersatz unseres 
Verzugsschadens iHv 1% des Nettopreises pro abgelaufene Kalenderwoche verlangen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5% des 
Nettopreises der verspätet gelieferten Ware. Das Recht, den Verzugsschaden konkret zu berechnen, bleibt hiervon unberührt.

(7) Im Rahmen der konkreten Schadensberechnung gem. § 4 Abs. (6) S.2 werden die uns durch den Verzug entstanden 
Personalkosten pauschalisiert mit 50 € je angefangene Stunde angesetzt; als Nachweis der Personalkosten reicht eine einfache 
Aufstellung mit jeweiliger Zeiterfassung und kurzer Tätigkeitsbeschreibung. 

(8) Der Verkäufer ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu Teillieferungen nicht berechtigt.

(9) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache geht - auch wenn Versendung 
anzunehmen ist - mit Übergabe am Bestimmungsort auf uns über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den 
Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten bei einer Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts 
entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn wir uns im Annahmeverzug befinden.

(10)Für den Eintritt unseres Annahmeverzuges gelten die gesetzlichen Vorschriften. Der Verkäufer muss uns seine Leistung aber 
auch dann ausdrücklich anbieten, wenn für eine Handlung oder Mitwirkung unsererseits eine bestimmte oder bestimmbare 
Kalenderzeit vereinbart ist.

§ 5 Eigentumssicherung

(1) An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Verkäufer zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, 
Berechnungen, Beschreibungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentum oder Urheberrecht vor. Der Verkäufer 
darf sie ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder Dritten zugänglich machen noch selbst oder durch Dritte nutzen oder 
vervielfältigen. Er hat diese Unterlagen auf unser Verlangen vollständig an uns zurückzugeben, wenn sie von ihm im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages 
führen. Vom Verkäufer hiervon angefertigte Kopien sind in diesem Fall zu vernichten; ausgenommen hiervon sind nur die 
Aufbewahrung im Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten sowie die Speicherung von Daten zu Sicherungszwecken im 
Rahmen der üblichen Datensicherung.
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(2) Eine Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (Weiterverarbeitung) der gelieferten Ware durch uns führt dazu, dass wir als 
Hersteller gelten und spätestens mit der Weiterverarbeitung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften Eigentum am Produkt 
erwerben.

(3) Die Übereignung der Ware auf uns hat unbedingt und ohne Rücksicht auf die Zahlung des Preises zu erfolgen. Nehmen wir 
jedoch im Einzelfall ein durch die Kaufpreiszahlung bedingtes Angebot des Verkäufers auf Übereignung an, erlischt der 
Eigentumsvorbehalt des Verkäufers spätestens mit Kaufpreiszahlung für die gelieferte Ware. Wir bleiben im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang auch vor Kaufpreiszahlung zur Weiterveräußerung der Ware unter Vorausabtretung der hieraus entstehenden 
Forderung ermächtigt (hilfsweise Geltung des einfachen und auf den Weiterverkauf verlängerten Eigentumsvorbehalts). 
Ausgeschlossen sind damit jedenfalls alle sonstigen Formen des Eigentumsvorbehalts, insbesondere der erweiterte, der 
weitergeleitete und der auf die Weiterverarbeitung verlängerte Eigentumsvorbehalt.

§ 6 Gewährleistungsansprüche

(1) Bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie fehlerhaften Verarbeitungs-/ und 
Verwendungshinweisen/ -anweisungen) stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu. 

(2) Abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 BGB stehen uns Mängelansprüche uneingeschränkt auch dann zu, wenn uns der Mangel 
bei Vertragsschluss infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist.

(3) Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die gesetzlichen Vorschriften (§§ 377, 381 HGB) mit folgender 
Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf Mängel, die bei unserer Wareneingangskontrolle unter äußerlicher 
Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere offen zu Tage treten (zB Transportbeschädigungen, Falsch- und Minderlieferung) 
oder bei unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren erkannt werden. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, besteht keine 
Untersuchungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Untersuchung unter Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. Unsere Rügepflicht für später entdeckte Mängel bleibt unberührt. 
Unbeschadet unserer Untersuchungspflicht gilt unsere Rüge (Mängelanzeige) jedenfalls dann als unverzüglich und rechtzeitig, 
wenn sie innerhalb von 14 Arbeitstagen ab Entdeckung bzw. bei offensichtlichen Mängeln ab Lieferung abgesendet wird.

(4) Durch Abnahme oder durch Billigung von vorgelegten Mustern oder Proben verzichten wir nicht auf 
Gewährleistungsansprüche.

(5) Unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte gilt: Kommt der Verkäufer seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung – nach unserer 
Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) – 
innerhalb einer von uns gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, so können wir den Mangel selbst beseitigen und vom Verkäufer 
Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entsprechenden Vorschuss verlangen. Ist die Nacherfüllung durch den 
Verkäufer fehlgeschlagen oder für uns unzumutbar (zB wegen besonderer Dringlichkeit, Gefährdung der Betriebssicherheit oder 
drohendem Eintritt unverhältnismäßiger Schäden) bedarf es keiner Fristsetzung; von derartigen Umständen werden wir den 
Verkäufer unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, unterrichten.

(6) Mit dem Zugang unserer Mängelanzeige beim Verkäufer ist die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen gehemmt, bis der 
Verkäufer unsere Ansprüche in Schriftform ablehnt oder den Mangel für beseitigt erklärt oder sonst die Fortsetzung von 
Verhandlungen über unsere Ansprüche verweigert. Bei Ersatzlieferung und Mängelbeseitigung beginnt die Gewährleistungsfrist für 
ersetzte und nachgebesserte Waren erneut, es sei denn, wir mussten nach dem Verhalten des Verkäufer davon ausgehen, dass 
dieser sich nicht zu der Maßnahme verpflichtet sah, sondern die Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung nur aus Kulanzgründen 
oder ähnlichen Gründen vornahm.

(7) Im Übrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den gesetzlichen Vorschriften zur Minderung des Kaufpreises 
oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Außerdem haben wir nach den gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf Schadens- und 
Aufwendungsersatz.

§ 7 Produkthaftung

(1) Der Verkäufer ist für alle von Dritten wegen Personen- oder Sachschäden geltend gemachten Ansprüche verantwortlich, die 
auf ein von ihm geliefertes fehlerhaftes Produkt zurückzuführen sind, und ist verpflichtet, uns von der hieraus resultierenden 
Haftung freizustellen. 

(2) Sind wir veranlasst, wegen eines Fehlers eines vom Verkäufer gelieferten Produktes eine Rückrufaktion gegenüber Dritten 
durchzuführen, trägt der Verkäufer sämtliche mit der Rückrufaktion verbundenen Kosten und Aufwendungen, einschließlich der 
sich aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme Dritter ergebenden Kosten und Aufwendungen; unsere Personalkosten 
berechnen sich pauschalisiert nach Maßgabe von § 4 Abs. (7), wobei uns der Nachweis tatsächlich höherer Personalkosten 
verbleibt. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

(3) Der Verkäufer ist verpflichtet, auf eigene Kosten eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 
mindestens EUR  10.000.000,00 pro Schadensfall abzuschließen und zu unterhalten. Der Verkäufer wird uns auf Verlangen 
jederzeit eine Kopie der Haftpflichtpolice zusenden.

§ 8 Lieferantenregress

(1) Unsere gesetzlich bestimmten Regressansprüche innerhalb einer Lieferkette (Lieferantenregress gemäß §§ 445a, 445b, 478 
BGB) stehen uns neben den Mängelansprüchen uneingeschränkt zu. Wir sind insbesondere berechtigt, genau die Art der 
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Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vom Verkäufer zu verlangen, die wir unserem Abnehmer im Einzelfall 
schulden. Unser gesetzliches Wahlrecht (§ 439 Abs. 1 BGB) wird hierdurch nicht eingeschränkt.

(2)  Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend gemachten Mangelanspruch (einschließlich Aufwendungsersatz gemäß §§ 
445a Abs. 1, 439 Abs. 2 und 3 BGB) anerkennen oder erfüllen, werden wir den Verkäufer benachrichtigen und unter kurzer 
Darlegung des Sachverhalts um schriftliche Stellungnahme bitten. Erfolgt eine substantiierte Stellungnahme nicht innerhalb 
angemessener Frist und wird auch keine einvernehmliche Lösung herbeigeführt, so gilt der von uns tatsächlich gewährte 
Mangelanspruch als unserem Abnehmer geschuldet. Dem Verkäufer obliegt in diesem Fall der Gegenbeweis.

(3) Unsere Ansprüche aus Lieferantenregress gelten auch dann, wenn die mangelhafte Ware durch uns oder einen anderen 
Unternehmer, zB durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.

§ 9 Verjährung

(1) Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist.

(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Mängelansprüche 3 Jahre ab 
Gefahrübergang. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Die 3-jährige Verjährungsfrist gilt 
entsprechend auch für Ansprüche aus Rechtsmängeln, wobei die gesetzliche Verjährungsfrist für dingliche Herausgabeansprüche 
Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB) unberührt bleibt; Ansprüche aus Rechtsmängeln verjähren darüber hinaus in keinem Fall, solange 
der Dritte das Recht – insbesondere mangels Verjährung – noch gegen uns geltend machen kann.

(3) Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich vorstehender Verlängerung gelten – im gesetzlichen Umfang – für alle 
vertraglichen Mängelansprüche. Soweit uns wegen eines Mangels auch außervertragliche Schadensersatzansprüche zustehen, gilt 
hierfür die regelmäßige gesetzliche Verjährung (§§ 195, 199 BGB), wenn nicht die Anwendung der Verjährungsfristen des 
Kaufrechts im Einzelfall zu einer längeren Verjährungsfrist führt.

§ 10 Geheimhaltung

(1) Der Verkäufer ist verpflichtet, die Bedingungen der Bestellung sowie sämtliche ihm für diesen Zweck zur Verfügung gestellten 
Informationen und Unterlagen (mit Ausnahme von öffentlich zugänglichen Informationen) geheim zu halten und nur zur Ausführung 
der Bestellung zu verwenden. Er wird sie nach Erledigung von Anfragen oder nach Abwicklung von Bestellungen auf Verlangen 
umgehend an uns zurückgeben.

(2) Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf der Verkäufer in Werbematerial, Broschüren, etc. nicht auf die 
Geschäftsverbindung hinweisen und für uns gefertigte Liefergegenstände nicht ausstellen.

§ 11 Abtretung

Der Verkäufer ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus dem Vertragsverhältnis an Dritte abzutreten.

§ 12 Erfüllungsort/ Gerichtsstand/ anwendbares Recht/ abweichende Vereinbarungen

(1) Soweit sich der Erfüllungsort nicht gem. § 4 Abs. (1) bestimmt (insbes. für die sonstigen Vertragsverpflichtungen beider 
Parteien), ist Erfüllungsort Eggersdorfer Str. 6 in 84381 Emmersdorf.

(2) Dieser Vertrag und diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen sowie die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer 
und uns unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller Verweisungen auf andere 
Rechtsordnungen und internationale Verträge. Die Geltung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

(3) Bei allen sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist für Streitigkeiten vor dem Amtsgericht: das 
Amtsgericht Eggenfelden und vor dem Landgericht: das Landgericht Landshut ausschließlich zuständig. Wir sind jedoch berechtigt, 
den Verkäufer auch an seinem Geschäftssitz zu verklagen.

(4) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind unsere Mitarbeiter nicht 
berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen. 

(5) Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser 
Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die 
Regelungslücke gekannt hätten.


